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l. Einftihrung ln dle Thematlk

M;it 1.2.2013 ist das Kindschafts- und
Namensrechts-AnderungsG in Kraft ge-
treten [1]. Die Reform sieht eine Fülle
von Neuerungen vor, die sowohl das
materielle Recht des ABGB als auch das
außerstreitige Verfahrensrecht betreffen.
ImABGB wurden außerdem die einschlä-
gigen Bestimmungen neu gegliedert [2],
was zu einer weitgehenden Anderung der
Paragraphenbezeichnungen geführt hat.
Inhaltliche Schwerpunkte der Reform
sind die Neuregelung der Obsorge und
der persönlichen Kontakte im Verhältnis
zwischen Eltern und Kindem.

Von den Bestimmungen der $$ 214 ff
ABGB über die Vermögensverwaltung
enthalten nur $ 218 Abs 2 ($ 23Oc Abs2
aF) sowie $ 220 ($ 230e aF) inhaltliche
Anderungen und der neue $ 221 ABGB
eine Klarstellung [3]. Die übrigen Vor-
schriften der $$ 2l+-224 ABGB ha-
ben hingegen exakt denselben Wortlaut
wie ihre Vorgängerbestimmungen in den
5S 229-234 ABGB aF. Dennoch wird in
der Literatur unter Berufung auf die Ge-
setzesmaterialien die Ansicht vertreten,
dass der sachliche Anwendungsbereich
der Vorschriften über die Anlegung von
Mündelgeld durch das KindNamRliG
2013 erweitert worden sei. Während zur
früheren Rechtslage weitgehend Einig-
keit darüber besteht, dass der Ausdruck
,,Geld' in g 230 ABGB aF nur Bar- und
Buchgeld des Pflegebefohlenen umfasst
[4], soll neuerdings mit demselben Be-
giff ,,ganz allgemein das Vermögen

minderjähriger Kinder" oder sonstiger
Pflegebefohlener gemeint sein [5].

In den nachstehenden Ausführungen
wird zum einen diese Auffassung einer
kritischen Prüfung unterzogen; außer-
dem wird die bislang wenig untersuchte
Frage behandelt, welche Bedeutung der
Abgrenzung zwischen Mündelgeld und
sonstigem Vermögen eines Pfl egebefoh-
lenen im Hinblick auf die Rechtsfolgen
zukommt.

2. Gesetzllche Ausgangslage
vor uncl nach dem KindNam-
nÄc zorr
2.1. Wortlaut und Systematlk der
Vorcchrlften über clie Vermögens'
verwaltung

Die Vorschriften der $$ 214 ff ABGB
über die Verwaltung des Vermögens eines
Pflegebefohlenen unterteilen dieses Ver-

mögen in drei Arten: ,,Geld'(55215--221
ABGB),,,übriges bewegliches Vermö-
gen" (S 222 ABGB) und ,,unbeweg-
liches Gut" ($ 223 ABGB). Schon diese
Begriffsbildung und die Systematik der
einschlägigen Bestimmungen zeigen, dass
der Ausdruck ,,Geld" in $ 215 ABGB
(= $ 230ABGB aF) nicht ,,ganz allgemein
das Vermögen" eines Pflegebefohlenen
umfassen kann [6]. Vielmehr ergibt sich
daraus zunächst, dass,,unbewegliches
Guf' keinesfalls als ,,Gelö' qualifiziert
werden kann; und auch vom ,,übrigen
bewe glichen Vermö gen" muss das,,Geld'
des Pflegebefohlenen - nach alter wie
nach neuer Rechtslage - abgegrenzt
werden. Ausführungen zur Frage, wie
auf Basis des weiten Verständnisses des
Ausdrucks ,,Geld" (s unter l.) die Grenz-
ziehungen zwischen demAnwendungsbe-
reich der $ $ 215--221ABGB und dem der
SE 222,223 ABGB erfolgen soll, lassen
die Vertreter/innen dieser Auffassung ver-
missen [7].

[1] BGBI 12O13115: Details des In-Kraft-
Tretens in $ 1503 ABGB.

[2] Betroffen sind insofem die Haupt-
stücke 3-6 im Ersten Teil des ABGB. Dabei
wurden insb die Bestimmungen über den
,,Kindesunterhalt" in einem neuen ,,Fünften
Hauptstück" ($S 23 1-235) zusammengefasst.

[3] S ErläutRV 2004 BIgNR 24. GP 33.
[4] Nachweise unter 3.1.
[5] So Stefulain Gitschthaler, Kindschafts-

und Namensrechts-Anderungsgesetz 2073,
2i76 f; zusttmmend Beck, Kindschaftsrecht2
Rz 4O7; vgl auch Trentinaglia in Barth/
Deixler-Hübner/Jelinek, Handbuch des neuen
Kindschafts- und Namensrechts 213.

[6] So aber Stefula in Gitschthaler 276 f
und Becft, Kindschaftsrecht2 Rz 407 ; zweifelnd
Tre ntina g lia, in B arth et al 21,3.

[7] NachweiseinFN5.
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2.2.Zut Abslcht des Gesetzgeberc
cles KInclNamnAC ZOlf

Die These, wonach der Begriff ,,Geld"
in $ 215 ABGB das gesamte Vermögen
eines Pflegebefohlenen umfassen soll,
wird vor allem auf folgende Außerung
in den Mat zum KindNamRAG 2Ol3
gestützt [8]: ,,Das ABGB enthält in den
$ $ 230 bis 230e Regelungen über die An-
legung von ,Mündelgeld': Darunter wird
das Vermögen minderjähriger Kinder,
von Personen unter Sachwalterschaft und
von sonstigen, durch gerichtlich bestellte
Kuratoren vertretenen Personen verstan-
den."

Diese Erläuterung will allerdings nicht
den Ausdruck,,Mündelgeld" definieren,
sondern nur den persönlichen Anwen-
dungsbereich der Regelung klarstellen:
Obwohl der Wortlaut des g 215 ABGB
(= $ 230 ABGB aF) vom ,,Geld eines Min-
derjcihrigen" spricht, sind die Vorschriften
über die Anlegung von Mündelgeld auch
auf die in der zitierten Materialienstelle
angeführten sonstigen Pfl egebefohlenen
anzuwenden (vgl $ 275 Abs 3 ABGB).
Aus dieser Klarstellung kann aber
keinesfalls abgeleitet werden, dass der
Gesetzgeber des KindNamRAG 20 I 3 von
einem weiteren Verständnis des Begriffs
,,Mündelgeld" ausgeht, als zur früheren
Rechtslage angenommen wird. Vielmehr
wird in den Erläuterungen ,,zu gg 187 bis
230 ABGB neu" ausgeführt [9]: ,,Das
Vierte Hauptstück bleibt an sich unver-
ändert. Abgesehen von $$ 22O und 221
ändern sich lediglich die Paragraphenbe-
zeichnungen."

Zusammenfassend ist daher zum Bis-
herigen festzuhalten, dass der Anwen-
dungsbereich der Vorschriften über die
Anlegung v.on Mündelgeld dlrch das
KindNamRAG 2Ol3 keine Anderung
erfuhr.

3. Zut Abgrenzung zwlschen
,,Geld" und,,übrlgem beweg-
llchen Vermögen" und cleren
Bedeutung

3.1. Melnungsstancl zur früheren
Rechtslage

Nach bislang hA umfasst der Begriff
,,Geld" in $ 215 ABGB (= $ 230 ABGB

aF) - wie bereits eingangs erw'dhnt- nur
das Bar- und Buchgeld [10] des Pflegebe-
fohlenen [ 1]. DieseAuslegung entspricht
dem Willen des Gesetzgebers, der durch
das KindG 1977 (BGBI 1977/403) den
früherenAusdruck,,bares Geld" in g 230
ABGB aF durch,,Geld" ersetzt hat [2].

In diesem Sinn entscheidet auch der
OGH und lehnt in 2 Ob lTlOZt [13] die
Anwendung der $$ 230 ffABGB aF (insb
$ 230e ABGB aF) auf einem Minder-
jährigen vermachte Invesünentzertifikate
ab. Geld sei hier nicht anzulegen, sondern
wurde schon vom Erblasser angelegt.

Diese Entscheidung wird im Schrift-
tum überwiegend gebilligt [14]. Kritisch
äußert sich nur WeitzenböcÄ [5], nach
dessen Auffassung die Vorschriften über
die Anlegung von Mündelgeld auch auf
die Verwaltung bereits angelegten, also
nicht (mehr) als Bar- oder Buchgeld
bestehenden Vermögens anzuwenden
sind [16]. Im Ergebnis geht dieser Lö-
sungsvorschlag in die gleiche Richtung -
allerdings wohl nicht so weit - wie die
oben (unter 2.) kritisierte, auf die Mat
zum KindNamRAC ZO|S gesrützte Lehr-
meinung. Und auch Weitzenböck lässt
die Frage offen, wie der von ihm vertre-
tene (gegenüber der hA weitere) Anwen-
dungsbereich der Vorschriften. über die
Anlegung von Mündelgeld von dem des
g 222 ABGB (= $ 231 ABGFB aF) über
die Verwaltung des übrigen beweglichen
Vermögens abzugrenzen ist.

3.2. Pfltcht zur Verwetung des
übrigen bewegllchen Vermögens

Gem $ 222 ABGB ist das ,,übrige be-
wegliche Vermögen", soweit es nicht zur
Befriedigung gegenwärtiger oder künfti-
ger Bedürfnisse des Pflegebefohlenen be-
nötigt wird,,,bestmöglich zu verwerten".
Aus dieser Verpflichtung zur bestmög-
lichenYerwertung ist uE auch abzuleiten,
dass - insb wenn Sachen von volatilem
Wert zu veräußem sind (zB Gold,Wertpa-
piere) - ein möglichst günstiger kitpunkt
für die Veräußerung gewählt werden soll.
Der aus der Verwertung erzielte Erlös
(= Geld) ist nach den Vorschriften der
$$ 215 ff ABGB anzulegen.

Aus dem logischen Zusammenhang
zwischen Verwertungsgebot gem $ 222
ABGB und Anlegungspflicht nach
$$ 215 trABGB folgt, dass Vermögens-

objekte eines Pflegebefohlenen, die der
grundsätzlichen Verwertungspfl icht gem
S 222 ABGB unterliegen, nur ausnahms-
weise behalten werden dürfen; und zwar
dann, wenn bzw soweit es sich dabei um
Spareinlagen oder Wertpapiere (Forde-
rungen) handelt, die von vornherein als
mündelsichere Anlage gem $S 216-218
ABGB gelten, oder wenn die Voraus-
setzungen gem $ 220 ABGB iVm g 132
Abs 2AußStrG erfüllt sind.

Es zeigt sich also, dass letztlich auch
auf übriges bewegliches Vermögen eines
Pflegebefohlenen die Vorschriften der
$$ 215 ff ABGB zurAnwendung kom-
men können; dies freilich nur über den
Umwe g der Verwernngspflicht gem g 222
ABGB. Wenngleich sich dieser Zwischen-
befund - zumindest prima vista - nicht
wesentlich von den oben (unter 2. und
3.1.) kritisierten Lehrmeinungen unter-
scheidet, ist dennoch daran festzuhalten,
dass Geld isd $ 215 ABGB das übrige
bewegliche Vermögen eines Pfl egebefoh-
lenen nicht umfasst. Nur soweit insofern
das Verwertungsgebot nach S 222 ABGr-
eingreift und daher sonstiges Vermögen
des Pflegebefohlenen gleichsam in Geld
,,umzuwandeln" ist, sind in der Folge
die Anlegungsvorschriften der gg 215 ff
ABGB zu beachten.

In dem Zusammenhang stellt sich aller-
dings die ganz wesentliche Zusalzfrage
nach dem Anwendungsbereich des S 222
ABGB hinsichtlich des betroffenen Per-
sonenkreises: Welche mit der Verwaltung
von Mündelvermögen betrauten Personen
sind von der Vorschrift umfasst? Darauf
ist im Folgenden einzugehen.

3.3. Zum percönllchen Anwen-
dungsbereich des 5 222 ABGB

Das Vierte Hauptstück des Ersten
Teils des ABGB ($$ 2021-230) handelt
,,Von der Obsorge einer anderen Person".
Gemeint sind damit gem $ 204 ABGB
andere Personen als Eltern, GroJS- oder
Pflegeeltern,die mit der Obsorge für Min-
derjährige, insb mit der gesetzlichen Ver-
tretung und Vermögensverwaltung betraut
sind. Auf diese Personen ist daher der
Anwendungsbereich der entsprechenden
Bestimmungen grundsätzlich beschränkt.
Für Sachwalter und Kuratoren gelten gem
$ 275 Abs 3 ABGB in Vermögensangele-
genheiten die gg 214-224 tnd damit auch
9222ABGB sinngemäß.

[8] ErläutRV 2004 BIgNR 24. GP 10.
[9] ErläutRV 2004 BIgNR 24. GP 32.
[10] Zum Begiff KoziollWelser, Bürger-

liches Rechtr3 lI 3l f; Dullinger, Schuldrecht
Allgemeiner TeiJq Rz 2/25 .

ftlJ Stabentheiner in Rummel3 $$ 230-
230e ABGB (aF) Rz 2; Kathrein in Klang3
$ 230 ABGB (aF) Rz 3 FN 2; Thunhart in
Klang: 59 149, 150 ABGB (aF) Rz 5; Fßcher-

CzermakinABGB-ONl.oz $ 164ABGB Rz 1.
[12] ErläutRV 73 BIgNR 16. cP 8.
[13] EvBl 2002/128 =N22002/92.
[14] Nachweise in FN 11.
[L51 In Schwimann4 g 230 ABGB (aF)

RzlFNl.
[16] WeitTenböcft beruft sich dabei auf

1 Ob 40/99k - EvBI 1999/146. Diese Ent-
scheidung betrifft allerdings eine sogenannte

Umschichtung in andere Wertpapiere, ftir die
der OGH die Anwendbarkeit der gg 230 ff
ABGB (aF) bejaht. Daraus ist aber uE - ent-
gegenWeitzenböcft-für die Frage, ob sich der
sachliche Anwendungsbereich der Vors ghriften
über die Anlegung von Mündelgeld auch auf
sonstiges (nicht in Geld bestehendes) Vermö-
gen des Pflegebefohlenen erstreckt, nichts zu
gewmnen.
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Fijr Eltern, Grof- und Pflegeeltern als
Verwalter des Vermögens eines minder-
jährigen Kindes enthalten hingegen die
$$ 164-166 ABGB und g 133 AußStrG
eigene Vorschriften über die Vermögens-
verwaltung. Nzrfiir ,,Geld" des Minder-
jcihrigen bestimmt g 164 Abs 1 ABGB
(= $ 149 Abs 1 ABGB aF), dass es ,,nach
den Vorschriften über die Anlegung von
Mündelgeld anzulegen" ist. Streitig ist
allerdings die Reichweite dieses Ver-
weises. In Lehre und Rsp geht es bislang
in der diesbezüglichen Diskussion vor
allem um die Frage der Anwendbarkeit
von $ 234ABGB aF (= g 224ABGB nF)
auch auf Eltern, Groß- und Pflegeeltem.
Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber
des KindNamRAC zot: die Chance,
diese Kontroverse auszuräumen, nicht
wahrgenommen.

3.3. 1. Rechtsentwlcklung und
Melnungsstanel

Ausgangspunkt der im vorliegenden
Zusammenhang einschlägigen Entwick-
lung ist die Rechtslage idF des KindG
1977 (BGBI 1977/403). Damals war
schon aufgrund der Rubriken vor g 230,
$ 231, $ 232 und g 234 ABGB aF
klar I I 7], dass sich der Verweis des g 149
Abs I ABGB aFbetreffenddieAnlegung
von Mündelgeld durch Eltem nur auf die
$$ 230-230e ABGB aF bezog.

D as KindRÄG 2 00 I (BGB| I 2000/ t 35)
brachte zwar keine für die gegenständ-
liche Frage relevante inhaltliche Ande-
rung; allerdings wurden die Rubriken vor
den $$ 231,232und234 ABGB aFauf-
gehoben, sodass auch diese Vorschriften
seither unter der Überschrift vor g 230
ABGB aF,,Anlegung von Mündelgeld"
standen bzw stehen; insofem wurde durch
das KindNamRAG2}l3 - abgesehen von
den Paragraphenbezeichnungen - nichts
geändert.

Allein aufgrund der Streichung der be-
sagten Rubriken will eine Mindermeinung
im Schrifttum [ 8] sämtliche Bestimmun-
gen der $$ 230-234ABGB aF (215-224
ABGB nF) als ,,Vorschriften über die
Anlegung von Mündelgeld" verstehen
und demnach gem g 149 Abs I ABGB
aF (= $ 164 Abs I ABGB nF) auch auf
Eltem, Groß- und Pflegeeltem anwenden,
wenn sie als Vermögensverwalter eines

Minderjährigen fungieren. Dieser Auf-
fassung folgt der siebente Senat des OGH
tlel.

Die hL betont hingegen, dass der
Verweis in g 149 Abs t ABGB aF ($ 164
Abs I ABGB nF) nach wie vor auf die
$$ 230-230e ABGB aF ($$ 215-221
ABGB nF) zu beschränken sei l2}l.Der
Gesetzgeber des KindRAG 2001 habe
mit der Streichung der Überschriften vor
den $ $ 23 1 , 232 und 234 ABGB aF nicht
die Absicht verfolgt, die Reichweite des
Verweisesing 149Abs IABGBaF(g 164
Abs 1 ABGB nF) auszudehnen. Diese
Auslegung vertritt alch der zweite Senat
des OGH [21J. Es liegen also divergieren-
de Judikaturlinien vor.

3.3.2. Stellungnahme
Beizupflichten ist der zuletzt geschil-

derten Auffassung der hL und des zweiten
Senats des OGH. Fürdiese Lösung spricht
vor allem der Wortlaut des Verweises
in $ 164 Abs I ABGB. Danach haben
die Eltem eines minderjährigen Kindes
dessen Geld,,nach den Vorschriften über
die Anlegung von Mündelgeld anzule-
gen". Vorschriften über die Anlegung
von Mündelgeld enthalten jedoch nur die
SS 215-221 ABGB. Die gg 222und223
ABGB betreffen hingegen die Verwal-
tung des übrigen beweglichen sowie des
unbeweglichen Vermögens eines Pfl ege-
befohlenen; g 224 ABGB regelt die
Entgegennahme von Zahlungen für den
Pflegebefohlenen. Entscheidend für die
Reichweite des Verweises in g l64Abs I
ABGB kann nur der Regelungsgegen-
stand der in Frage stehenden Normen sein.
Demnach betrifft dieser Verweis nur die
Bestimmungen der gg 215--221 ABGB
über die Anlegung von Geld.

.Weshalb der Gesetzgeber des Kind-
RAG 2001 die insofern klarstellenden
Rubriken gestrichen hat (s unter 3.3.1.),
ist nicht mehr nachvollziehbar. Die Strei-
chung geschah aber offenbar ohne tiefere
Absicht; jedenfalls enthalten die Mat 122)
keinen Hinweis auf eine Anderung in der
Sache [23].

Insgesamt ist somit zurAusgangsfrage
nach dem persönlichen Anwendungsbe-
reich des S 222 ABGB fesrzuhalten, dass
diese Bestimmung vom Verweis des g 164
Abs I ABGB nicht erfasst ist und daher

bei Verwaltung von Mündelvermögen
durch Eltern, Grof- od.er Pflegeeltern
nicht zur Anwendung kommt [24].

3.4. Concluslo
Aus diesen Erwägungen folgt, dass das

in I 222 ABGB normierte grundsätzliche
Verwertungsgebot für,,übriges beweg-
liches Vermögen" eines Pfl egebefohlenen
auf andere mit der Obsorge betraute Per-
sonen iSd $ 204ABGB sowie Sachwalter
und Kuratoren gem gg 268 ff ABGB
beschränkt ist. Nur solche Vermögens-
verwalter unterliegen also der weitge-
henden Verpflichtung nach g 222ABGB
zur Verwertung beweglicher Sachen des
Pflegebefohlenen und haben in der Folge
den dabei erzielten Erlös nach den Vor-
schriften der gg 215-221 ABGB anzu-
legen (zu den Details bereits unter 3.2.).

4. Ergebnlsse

Die Bedeutung des Begriffs ,,Geld"
in den Vorschriften über die Anle-
gung von Mündelgeld hat durch das
KindNamRAG 2OI3 keine Anderung
erfahren. Er umfasst nach alter wie
nach neuer Rechtslage nur Bar- und
B uc hge ld eines Pfl egebefohlenen.

Für das übrige bewegliche Vermögen
eines Pflegebefohlenen kann nur der
Umweg über die Verwertungspflicht
gem g 222 ABGB (= E 231 ABGB aF)
zur Anwendbarkeit der Vorschriften
über die Anlegung von Mündelgeld
führen.

g 222 ABGB gilt allerdings nicht fiir
Eltern-, GroJ3- und Pflegeeltern als
Verwalter des Vermögens eines min-
derjährigen Kindes; denn der Verweis
auf die Vorschriften über die Anlegung
von Mündelgeld in g l64Abs I ABGB
nmfasstnur die SS 215-221 ABGB.
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